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Pädagogischer Beobachte
Org-aia d_er _s-Cä_rc_c__er_ T7"ol __s

Abo—uemeutspreis, franco durch die ganze Schweiz: jährlich Fr. 2. 50, halbjährlich Fr. 1. 30, vierteljährlich 70 Cts.

Insertionsgebühr fiir die zweispaltige Petit-Zeile oder deren Raum: 15 Cts.

Winterthur. Jll 30. den 28. Juli 1876.

Hat die Behandlung von Geschäftsaufsätzen in
der Ergänzungsschule Berechtigung

Ueber diese Frage stehst man ihn Lehrerkreisen auf
sehr getheilte Ansicht. Ein Theil, und vennuthlich der
grössere, will den Gescbäftsanfsatz gänzlich aus der
Ergänzungsschule verbannen und ihn ausschliesslich in die
Fortbildungsschule verweisen ; der andere Theil wünscht ihn,
weil sehr praktisch, in möglichst ausgedehntem Masse, theils
in Verbindung mit dem Rechnung»-, theils mit dem
Sprachunterricht als Unterrichtsgegenstand zu behalten.

Einsender diess ist weder ganz der erstem, noch der
zweiten Ansicht. Wenn behauptet wird, dieser Stoff sei für
die Ergänzungsschüler zu unverständlich und zu trocken,
die Behandlung desselben laufe auf eine blosse Formenreiterei

heraus, so hat das allerdings für die grosse Mehrzahl
von Geschäftsaufsätzen seine Gültigkeit ; nicht aber für alle.
Ich huldige auch der Ansicht, dass als Unterrichtsstoff auch
auf dieser Schulstufe nur das Beste gut genug sei ; dahin
gt-hören aber offenbar die Geschäftsaufsätze nicht. Wenn
mir daher etwa der Vorwurf gemacht wurde, ich schenke
dem Geschaft.-aufsatze zu wenig Aufmerksamkeit, so gab
ich jedes Mal zur Antwort : Wenn die Schüler
zum klaren Verständniss eines
diesfälligen Unterrichts gelangen sollen,
so muss ich sie mit einer so starken
Dosis menschlicher 'Gemeinheit und
Schlechtigkeit bekannt machen, dass
der praktische Erfolg meines Unterrichts

in keinem Verhältniss steht zu
der Versündigung, die ich an der
Kindesnatur begehe.

Ich verwende nämlich mit den ältesten Ergänzungsschülern

nur 10 bis 12 Stunden per Jahr für Geschäfts-
auf~ätze und benutze dazu aus der Geschäftsprosa des

jetzigen Lehrmittels das Obligo, die Aufkündung, die Quittung,

das Personaizeugnis- und den Mißthvertrag, allenfalls
auch noch den Bürgschaftsschein. Diese Aufsätze lasse ich
in Briefform umarbeiten. Im übrigen Unterricht halte
ich streng darauf, dass alle Schüler das gleiche Schreib-
ma'erial haben : in diesem Falle aber nicht, und zwar
absichtlich. Jeder Schüler darf Papier und Couvert nach
GrJtfinden von Hause mitbringen, wenn des Gebrachte nur
schön rein gehalten ist. Gewöhnlich erscheint Postpapier
von verschiedenem Formate. Auf dieses Papier wird nun
der Brief in der Schule eingeschrieben und demselben allenfalls,

je nach dem Inhalt, ein Geschäftsaufsatz gesondert
beigelegt und in das gleiche Couvert gesteckt, nachdem das

Papier vom Schüler selbst ordentlich gefaltet
worden ist. Zuletzt wird die Adresse geschrieben. Durch
dieses Verfahren suche ich Verschiedenes zu erreichen :

-.1. llichtige Behandlung des Postpapiers;
2. Gehörige Placirung des

Geschriebenen auf dasselbe, sowohl der Adresse
als auch des Inhalts: und 3. Bekanntmachung des
Schülers mit den einfachsten Geschäftsaufsätzen."
An diesem Unterricht haben die Schüler Freude und sie
sind dem Lehrer später dafür dankbar.

Zum Theil unnütz wäre der fragliche Unterricht aller¬

dings, wenn jeder Schüler nach der Ergänzungsschule die
Fortbildungschule besuchen würde ; denn auf dieser Schulstufe

darf die Geschäftsprosa nicht mehr fehlen. Leider
sind die Fortbildungsschulen noch spärlich besucht. Die
oben angeführten „Kleinigkeiten- werden in spätem Leben
aber meistens ausser Acht gelassen, wenn die Schule nicht
seiner Zeit darauf Bedacht genommen hat.

Hoffentlich wird die „Gescbäftsprosa" im Lesebuch für
die Ergänzungsschule beibehalten und di= Behandlung
derselben im letzten Schuljahr — immerhin in bescheidener
Stundenzahl — gefordert.

Nochmals ein Wort!
F. — Das Menschenkind fühlt sich immer am woblsten,

wenn ein Bischen Streitlust ihm iu den Adern liegt. Wenn's
aber Samstag war und Samstag wird — drei, vier, fünf
Mal — so sind das nach dem Gesetz Mose ebensoviele
Wochen, und drei, vier, fünf Wochen irgend welches Quantum

Streitlust latend in sich herumtragen müssen, weil eiu
Mal über das andere nicht die Spur von einem Gegenmann
aof offenem Plane sich zeigt, das ist — nun ja, das ist
zum Einschlafen! Zum Exempel, unser Artikel über das

Sprachlehrmittel für die Ergänzungsschule (pros. Theil), oder
vielmehr über den Sprachunterricht (anf der oberen
Volksschulstufe) im Allgemeinen, war möglichst provocirlicher Natur,

und doch hat sein Erscheinen Niemanden dahin gebracht,
dass er die Feder eingespannt hätte, uns, zu Nutz' und
Frommen der noch unerzogenen Menschheit, aof's Haupt zu
schlagen. Wahrhaftig, wer nicht von Natur zäh' und ohn-
massen streitsüchtig ist, dem muss ein derartiges Todtschwei-
gen um alle positive Electricität bringen und um alle Rache
auf den rührendsten Gegenstand! Man wolle doch gütigst
berücksichtigen, dass wir im Exil sind und damit ohne alle
Gelegenheit, mit der Z. Lehrerschaft, an die und deren
Berufssache unzerreissbare Bande uns knüpfen, mündlich zu
conversiren — wolle ferner berücksichtigen, dass obschwebende

Frage von einer Bedeutung ist, die jedweden Beitrag
zur Beantwortung jener begrüssen und gewiss ungern in den
Sand verlaufen lässt. Wir kennen zwar die vornehmsten
Regeln des Anstandes nnd kennen namentlich darunter den
Passus, der dem Verfasser eines Lehrmittels Stillschweigen
auferlegt zu der Zeit nnd Stunde, wo dasselbe durch das
Feuer der letzten Critik geht. Da soll man das Buch
reden lassen, heisst es im Koran der Convenienz. Wie aber,
wenn man das Boch nicht allerorten reden lässt, wenn man
es trotz jahrelangen provisorischen Obligatoriums nicht
allerorten kennt, wenn sogar ein Capitelsreferent
nachgerade eingesteht, dass er halt ,,weiter hinten" nicht
mehr so genau kundig sei? Man wolle uns rieht missverstehen!

Dieser pros. Theil war für die noch bestehende
Organisation der Ergänzungsschule nicht berechnet; bei
der geringen und dazu unnatürlich vertheilten Unterrichtszeit

konnte der Intention desselben nicht in vollem
Umfange nachgekommen werden. Weitgehender aber, als es

practizirt worden, hätte es practizirt werden können, wir
wissen das aus eigener Anschauung, und namentlich lag kein
Grund vor, das Buch in denjenigen Partien und Falten un-
studirt zu la«rsen, wohin der Schüler dem Lehrer vielleicht
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